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Wahlbekanntmachung zur Wahl  
des 19. Deutschen Bundestags  

am 24. September 2017
1.  Am 24. September 2017 findet die Wahl zum 19. Deut-

schen Bundestag statt.
 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. )
2.  Die Stadt Vetschau/Spreewald ist in 17 allgemeine Wahl-

bezirke eingeteilt.
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtig-

ten in der Zeit vom 21.08.2017 bis 03.09.2017 übersandt 
worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum an-
gegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.

3.  Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er ein-
getragen ist. Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung 
und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mit-
zubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl 
abgegeben werden. Gewählt wird mit amtlichen Stimm-
zetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes 
einen Stimmzettel ausgehändigt. Jeder Wähler hat eine 
Erststimme und eine Zweitstimme.

 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Num-
mer

 a)   für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die 
Namen der Bewerber der zugelassenen Kreiswahl-
vorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und 
rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis 
für die Kennzeichnung,

 b)   für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die 
Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen 
der ersten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslis-
ten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis 
für die Kennzeichnung.

 Der Wähler gibt seine Erststimme in der Weise ab,
 dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarz-

druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Be-
werber sie gelten soll,

 und seine Zweitstimme in der Weise,
 dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 

durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie 
gelten soll.

 Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine 
des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass 
seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist.

4.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jeder-
mann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist.

5.   Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 
im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

 a)  durch Stimmabgabe in einem Wahlbezirk dieses Wahl-
kreises oder

 b) durch Briefwahl
 teilnehmen.
 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Ge-

meindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amt-
lichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahl-
briefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) 
und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zulei-
ten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr 
eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen 
Stelle abgegeben werden.

6.  Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des Bundes-
wahlgesetzes).

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches).

Vetschau/Spreewald, den 22.08.2017

Bengt Kanzler
Bürgermeister

Bekanntmachung der Wahlbehörde  
gem. § 42 der Brandenburgischen  

Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) 
für die Wahl des hauptamtlichen  

Bürgermeisters der Stadt Vetschau/
Spreewald am 24.09.2017 sowie zur 
möglichen Stichwahl am 08.10.2017

Gemäß § 42 der Brandenburgischen Kommunalwahlverord-
nung (BbgKWahlV) mache ich Folgendes bekannt:
1.  Am 24.09.2017findet die Wahl des hauptamtlichen Bür-

germeisters der Stadt Vetschau/Spreewald statt. Die etwa 
notwendig werdende Stichwahl findet am 08.10.2017 
statt. Das Wahlgebiet der Stadt Vetschau/Spreewald bil-
det einen Wahlkreis.

2.  Die Wahl und die Stichwahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
3.  In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtig-

ten bis 03.09.2017 übersandt wurden, sind der Wahlbezirk 
und das Wahllokal angegeben, in den die wahlberechtig-
te Person wählt. Die Wahlbenachrichtigungskarte dient 
zur Prüfung der Wahlberechtigung und soll bei der Wahl 
abgegeben werden. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in 
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dem Wahllokal des Wahlbezirkes wählen, in dessen Wäh-
lerverzeichnis er eingetragen ist.

4.  Jede wahlberechtigte Person hat zur Wahl des hauptamt-
lichen Bürgermeisters sowie zur etwa notwendigen Stich-
wahl eine Stimme.

 Für jede der vorgenannten Wahlen gilt Folgendes:
 Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er 

den Bewerber, dem er seine Stimme geben will, durch 
Ankreuzen zweifelsfrei kennzeichnet.

 Je Stimmzettel ist nicht mehr als eine Stimme abzu-
geben; wird mehr als eine Stimme abgegeben, ist der 
Stimmzettel ungültig! Die Stimmzettel werden amtlich 
hergestellt und im Wahllokal bereitgehalten.

5.  Der Wähler hat sich auf Verlangen des Wahlvorstandes 
auszuweisen.

6.  Wer keinen Wahlschein besitzt, kann seine Stimme nur in 
dem auf der Wahlbenachrichtigungskarte angegebenen 
Wahllokal abgeben.

7.  Wahlscheininhaber können zur Wahl des hauptamtlichen 
Bürgermeisters an der Wahl im Wahlkreis – Stadt Vet-
schau/Spreewald –

  -  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 
des Wahlkreises oder

  - durch Briefwahl teilnehmen.
8.  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich bei der 

Wahlbehörde den amtlichen Stimmzettel, den amtlichen 
Wahlumschlag, den amtlichen Wahlbriefumschlag und 
das Merkblatt für die Briefwahl beschaffen. Holt die wahl-
berechtigte Person persönlich den Wahlschein und die 
Briefwahlunterlagen ab, so kann die Briefwahl an Ort und 
Stelle ausgeübt werden. Die Briefwahl wird zur jeweiligen 
Wahl in folgender Weise ausgeübt:

 a)  Die wahlberechtigte Person kennzeichnet persönlich 
und unbeobachtet ihren Stimmzettel.

 b)  Sie legt den Stimmzettel unbeobachtet in den amtli-
chen Wahlumschlag und verschließt diesen.

 c)  Sie unterschreibt unter Angabe des Ortes und des 
Tages die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versiche-
rung an Eides statt zur Briefwahl.

 d)  Sie legt den verschlossenen Wahlumschlag und den 
unterschriebenen Wahlschein in den amtlichen Wahl-
briefumschlag.

 e) Sie verschließt den Wahlbriefumschlag.
 f)  Sie übersendet den Wahlbrief durch die Post an die 

zuständige, auf dem Wahlbrief angegebene Stelle so 
rechtzeitig, dass der Wahlbrief spätestens am jeweili-
gen Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 
auch dort abgegeben werden.

9.  Die Wahl ist öffentlich. Jedermann hat zum Wahllokal Zu-
tritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich 
ist.

10. Der Briefwahlvorstand tritt am 24.09.2017 um 15.00 
Uhr und bei einer notwendig werdenden Stichwahl am 
08.10.2017 im Stadtschloss, Speiseraum, Schlossstraße 
10 in der Stadt Vetschau/Spreewald zusammen.

 Die öffentliche Auszählung der Stimmen beginnt am je-
weiligen Wahltag um 18.00 Uhr.

11. Nach den Vorschriften des Strafgesetzbuches wird be-
straft, wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtigen 
Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht.

Vetschau/Spreewald, 22.08.2017

Bengt Kanzler
Bürgermeister
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